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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2062

Verordnung
zur Durchführung von Aufgaben nach dem Gesetz 

zum Schutz von in der Prostitution tätigen 
 Personen (Durchführungsverordnung 

Prostituierten schutzgesetz Nordrhein-Westfalen – 
DVO ProstSchG NRW)

Vom 4. April 2017

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati-
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421), der 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. 
NRW. S. 462) geändert worden ist, insoweit nach Anhö-
rung der fachlich zuständigen Ausschüsse des Landtags 
und des §  36 Absatz  2 Satz  1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl.  I S.  602), verordnet die 
Landesregierung:

§ 1
Ausübung der Prostitution, Betrieb eines 

Prostitutionsgewerbes

(1) Die Aufgaben der zuständigen Behörde nach den Ab-
schnitten 2 bis 7 des Prostituiertenschutzgesetzes vom 
21. Oktober 2016 (BGBl.  I S.  2372) mit Ausnahme des 
§  10 des Prostituiertenschutzgesetzes werden auf die 
Kreise und kreisfreien Städte als Kreisordnungsbehör-
den übertragen. Die Kreisordnungsbehörden nehmen die 
ihnen insoweit obliegenden Aufgaben als Pfl ichtauf-
gaben zur Erfüllung nach Weisung wahr.

(2) Oberste Aufsichtsbehörde für die Aufgaben nach den 
§§ 3 bis 9, 11, 34 und 35 des Prostituiertenschutzgesetzes 
ist das für Emanzipation zuständige Ministerium.

(3) Oberste Aufsichtsbehörde für die Aufgaben nach den 
Abschnitten 3 bis 5 und nach § 32 Absatz 2 des Prostitu-
iertenschutzgesetzes ist das für das Gewerberecht zu-
ständige Ministerium.

§ 2
Gesundheitliche Beratung

(1) Die Aufgabe der zuständigen Behörde nach § 10 des 
Prostituiertenschutzgesetzes wird auf die Kreise und 
kreisfreien Städte als untere Gesundheitsbehörden über-
tragen. Die unteren Gesundheitsbehörden nehmen die 
ihnen insoweit obliegenden Aufgaben als Pfl ichtaufga-
ben zur Erfüllung nach Weisung wahr.

(2) Örtlich zuständig ist die untere Gesundheitsbehörde, 
in deren Zuständigkeitsbereich die Tätigkeit vorwiegend 
ausgeübt werden soll.

(3) Aufsicht führen die Bezirksregierungen. Oberste Auf-
sichtsbehörde für die Aufgaben nach §  10 des Prosti-
tuiertenschutzgesetzes ist das für Gesundheit zuständige 
Ministerium.

(4) Das Weisungsrecht erstreckt sich auf die gesetzmä-
ßige Ausführung der Aufgaben. Zur zweckmäßigen Aus-
führung der Aufgaben können die Aufsichtsbehörden 
allgemeine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Er-
füllung der Aufgaben zu sichern.

§ 3
Gebühren und Auslagen

Für Amtshandlungen im Rahmen des gewerberecht-
lichen Vollzugs des Prostituiertenschutzgesetzes werden 
Gebühren und Auslagen erhoben. 

§ 4
Zuständigkeit bei Ordnungswidrigkeiten

Verwaltungsbehörden nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 
das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. Oktober 
2016 (BGBl. I S. 2372) geändert worden ist, sind die nach 
§ 1 zuständigen Behörden.

§ 5
Belastungsausgleich

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten für die 
Durchführung der ihnen mit dieser Verordnung übertra-
genen Aufgaben einen Belastungsausgleich für das Jahr 
2017. 

(2) Der Belastungsausgleich für das Jahr 2017 beträgt 
6 393 371 Euro. 

(3) Die Auszahlung des Ausgleichbetrages erfolgt zum 
31. März 2018. 

(4) Die Verteilung der Ausgleichsbeträge auf die Kreise 
und kreisfreien Städte erfolgt auf der Grundlage der 
fortgeschriebenen Bevölkerungszahlen des Zensus vom 
9. Mai 2011 zum Stand 31. Dezember 2015.

(5) Die dem Belastungsausgleich zugrunde liegende 
Kostenfolgeabschätzung und der Verteilschlüssel nach 
Absatz  4 werden in 2018 für dieses und die Folgejahre 
überprüft. Hierfür wird in Abstimmung mit den Kom-
munalen Spitzenverbänden eine repräsentative Stich-
probe bei den Kreisen und kreisfreien Städten durchge-
führt.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.

Düsseldorf, den 4. April 2017

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

– GV. NRW. 2017 S. 388

221

Verordnung zur Änderung der Hochschul-
abgabenverordnung 

Vom 25. März 2017

Auf Grund 

–  des § 6 Satz 2 und 3, des § 17 Absatz 4 Satz 1 und des 
§ 19 des Hochschulabgabengesetzes vom 21. März 2006 
(GV. NRW. S. 119), von denen § 19 zuletzt  durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547) geändert worden ist und hinsichtlich des § 17 
Absatz 4 Satz 1 und des § 19 Absatz 2 und 3 im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium, 

–  des § 29 Absatz 4 Satz 3 und 4 des Hochschulgesetzes 
vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) und inso-
weit im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
sowie

–  des § 26 Absatz 4 Satz 3 und 4 des Kunsthochschulge-
setzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195) und inso-
weit im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
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verordnet das Ministerium für Innovation, Wissenschaft 
und Forschung:

Artikel 1

§ 9 Absatz 4 der Hochschulabgabenverordnung vom 13. 
August 2015 (GV. NRW. S. 569) wird aufgehoben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 25. März 2017

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2017 S. 388

221

Dreizehnte Verordnung zur Änderung
der Vergabeverordnung NRW

Vom 28. März 2017

Auf Grund des §  6 Absatz  1 Satz  2 und Absatz  2 des 
Hochschulzulassungsgesetzes vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710), von denen Absatz 2 durch Artikel 12 
des Gesetzes vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des 
Gesetzes zur Ratifi zierung des Staatsvertrages über die 
Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung vom 5. Juni 2008 vom 18. November 2008 
(GV. NRW. S. 710), verordnet das Ministerium für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung:

Artikel 1

Die Vergabeverordnung NRW vom 15. Mai 2008 (GV. 
NRW. S.  386), die zuletzt durch Verordnung vom 1. Au-
gust 2016 (GV. NRW. S.  673) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  Dem § 3 wird folgender Absatz 9 angefügt:

  „(9) Die Erstellung von Bescheiden erfolgt vollstän-
dig durch automatische Einrichtungen. Ein zum 
Abruf bereitgestellter Bescheid gilt am dritten Tag 
nach Absendung der elektronischen Benachrichtigung 
über die Bereitstellung der Daten an die abrufberech-
tigte Person als bekannt gegeben. Im Zweifel hat die 
Stiftung den Zugang der Benachrichtigung nachzu-
weisen.“

2.   Nach § 10 Absatz 1 Satz 3 wird folgender Satz einge-
fügt:

 „§ 3 Absatz 9 gilt entsprechend.“

3.   In §  26 Absatz  1 Nummer  3 werden die Wörter „im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes“ gestrichen.

4.  Dem § 27 Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt:

  „Die Erstellung von Bescheiden erfolgt vollständig 
durch automatische Einrichtungen. Ein zum Abruf 
bereitgestellter Bescheid gilt am dritten Tag nach Ab-
sendung der elektronischen Benachrichtigung über 
die Bereitstellung der Daten an die abrufberechtigte 
Person als bekannt gegeben. Im Zweifel hat die Hoch-
schule den Zugang der Benachrichtigung nachzuwei-
sen.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Artikel 1 Nummer 1, 2 und 4 gelten erstmals für 
das Vergabeverfahren zum Wintersemester 2017/18.

Düsseldorf, den 28. März 2017

Die Ministerin
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

des Landes Nordrhein-Westfalen

Svenja  S c h u l z e

– GV. NRW. 2017 S. 389

26

Verordnung
über Zuständigkeiten im Ausländerwesen 

(ZustAVO)
Vom 4. April 2017

Auf Grund 

–  des § 5 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 des Landesorga-
nisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), 
von denen Absatz 3 Satz 1 zuletzt durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert 
worden ist, und insoweit nach Anhörung des fachlich 
zuständigen Ausschusses des Landtags,

–  des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602),

–  des § 15a Absatz 1 Satz 5, Absatz 4 Sätze 5 und 6, des 
§ 23 Absatz 1, des § 24 Absatz 4 Satz 2 und des § 71 
Absatz 1 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl.  I 
S. 162), von denen § 15a Absatz 4 Satz 5 und § 24 Ab-
satz 4 Satz 2 zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20. Oktober 2015 (BGBl.  I S.  1722) geändert worden 
sind, und

–  des § 22 Absatz 2 Satz 1, des § 46 Absatz 5, des § 50 
Absatz 2 und des § 88 Absatz 3 des Asylgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 
(BGBl. I S. 1798), verordnet die Landesregierung:

Kapitel 1
Behörden und Einrichtungen

§ 1 
Ausländerbehörden

Die mit der Ausführung des Aufenthaltsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 
(BGBl. I S. 162), das durch Artikel 2 Absatz 3 des Geset-
zes vom 4. November 2016 (BGBl.  I S.  2460) geändert 
worden ist, und des Asylgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), 
das durch Artikel 2 Absatz  2 des Gesetzes vom 4. No-
vember 2016 (BGBl.  I S. 2460) geändert worden ist, be-
trauten Ausländerbehörden sind

1.   das für Inneres zuständige Ministerium als oberste 
Ausländerbehörde,

2.  die Bezirksregierungen als obere Ausländerbehörden,

3.   die Ordnungsbehörden der Städte Bielefeld, Dort-
mund und Köln als Zentrale Ausländerbehörden 
(ZAB) im Rahmen der ihnen gesondert übertragenen 
Aufgaben und

4.   die Ordnungsbehörden der Großen kreisangehörigen 
Städte und der kreisfreien Städte, im Übrigen die 
Kreisordnungsbehörden als untere Ausländerbehör-
den.

Die Ausländerbehörden nach den Nummern 3 und 4 
nehmen die ihnen übertragenen Aufgaben als Pfl ichtauf-
gaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Sie sind Son-
derordnungsbehörden im Sinne des §  12 Absatz  1 des 
Ordnungsbehördengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S.  528), das zu-
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letzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 
(GV. NRW. S. 622) geändert worden ist.

§ 2 
Aufnahmeeinrichtungen

(1) Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asyl-
gesetzes sind:

1.  die Landeserstaufnahmeeinrichtung, 

2.  die Erstaufnahmeeinrichtungen,

3.   die Zentralen Unterbringungseinrichtungen des Lan-
des.

(2) Die Aufnahmeeinrichtungen sind Einrichtungen des 
Landes.

(3) Die oberste Ausländerbehörde bestimmt durch Er-
lass, wie viele Plätze zur Unterbringung Asylbegehren-
der im Sinne des § 44 des Asylgesetzes in den jeweiligen 
Regierungsbezirken einzurichten und vorzuhalten sind 
(Kontingente). Die Bezirksregierungen entscheiden in 
Abstimmung mit der obersten Ausländerbehörde im 
Rahmen ihrer Kontingente, welche Aufnahmeeinrichtun-
gen nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 in ihren jeweiligen 
Bezirken betrieben werden.

Kapitel 2
Zuständigkeiten der Bezirksregierungen 

und Mitwirkung der Kommunen

§ 3 
Sachliche Zuständigkeit der Bezirksregierungen

Die Bezirksregierungen sind neben den Aufgaben nach 
§§ 7, 8, 9 und 16 für die Suche nach geeigneten Standor-
ten und die Herstellung der tatsächlichen und rechtli-
chen Voraussetzungen für die Inbetriebnahme der Auf-
nahmeeinrichtungen nach § 2 Absatz 1 Nummern 2 bis 3, 
die Herstellung ausreichender Unterbringungskapazitä-
ten nach § 2 Absatz 3, sowie die Sicherstellung des Be-
triebes dieser Einrichtungen zuständig, soweit es sich 
nicht um die unter §§ 4 und 5 genannten zentralen Auf-
gaben handelt. Den konkreten Umfang der damit ver-
bundenen Aufgaben bestimmt die oberste Ausländerbe-
hörde durch Verwaltungsvorschriften nach § 18. In einer 
Aufnahmeeinrichtung können für nicht hoheitlich aus-
zuübende Tätigkeiten Personen des privaten Rechts be-
auftragt und die hierfür erforderlichen Verträge für das 
Land abgeschlossen werden.

§ 4 
Zentrale Zuständigkeiten der Bezirksregierung Arnsberg

(1) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständig für die 
Sicherstellung des Betriebes und der Aufgabenerfüllung 
der Landeserstaufnahmeeinrichtung, die Verteilung der 
ausländischen Personen von der Landeserstaufnahme-
einrichtung in die Erstaufnahmeeinrichtungen sowie die 
Umverteilung zwischen einzelnen Regierungsbezirken. 
Sie ist zuständig für die Koordinierung des beschleunig-
ten Asylverfahrens im Sinne des § 30a des Asylgesetzes, 
die Koordinierung der Überstellungen in Verfahren nach 
der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung 
der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mit-
gliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Dritt-
staatsangehörigen oder Staatenlosen in einem Mitglieds-
staat gestellten Antrags auf internationalen Schutz 
zuständig ist (Abl. EG-L-180/31), aus Landeseinrichtun-
gen. Sie ist zuständig für das Verfahren der Überprüfung 
der Unbedenklichkeit des Personals im Sicherheitsdienst 
der Aufnahmeeinrichtungen im Zusammenwirken mit 
den anderen Bezirksregierungen sowie die Förderung der 
Flüchtlingsarbeit, die Förderung der Sozialen Beratung 
von Flüchtlingen und die Zuschüsse für Rückkehrpro-
jekte einschließlich vorbereitender Maßnahmen (Bewilli-
gung, Auszahlung, Verfahren).

(2) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Be-
hörde für die Verteilung und Zuweisung von ausländi-
schen Personen nach § 50 des Asylgesetzes und § 24 Ab-
satz  4 des Aufenthaltsgesetzes. Die Verteilung erfolgt 
nach § 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes vom 28. Feb-

ruar 2003 (GV. NRW. S. 93), in der jeweils geltenden Fas-
sung.

(3) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Be-
hörde für die Verteilung und Zuweisung von aus dem 
Ausland nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes auf-
genommenen Flüchtlingen. Die Zuständigkeit der Be-
zirksregierung Arnsberg für die Verteilung und Zuwei-
sung gilt nicht für Anordnungen nach § 23 Absatz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes, die in Verbindung mit § 23 Absatz 2 
des Aufenthaltsgesetzes ergehen. Die Verteilung erfolgt 
nach § 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung.

(4) Die Bezirksregierung Arnsberg bestimmt diejenigen 
Erstaufnahmeeinrichtungen, in der die ausländische Per-
son nach §  47 des Asylgesetzes zu wohnen verpfl ichtet 
ist. Die Bezirksregierung Arnsberg trifft diese Bestim-
mung auch für Ausländerinnen und Ausländer, die von 
einem Beschluss nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsge-
setzes erfasst werden. Für Personen im Sinne des §  23 
Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes trifft die Bezirksregie-
rung Arnsberg diese Bestimmung im Einvernehmen mit 
der obersten Ausländerbehörde.

(5) Die Bezirksregierung Arnsberg ist außerdem zustän-
dig für

1.   die nach § 46 des Asylgesetzes den Aufnahmeeinrich-
tungen beziehungsweise den Ländern übertragenen 
Melde- oder Mitteilungspfl ichten,

2.   die Entlassung nach §  49 Absatz  2 des Asylgesetzes 
aus den Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 2 Ab-
satz 1,

3.   die Durchführung der länderübergreifenden Vertei-
lung nach § 51 des Asylgesetzes und § 24 Absatz 3 des 
Aufenthaltsgesetzes und

4.   den Datenaustausch mit der vom Bundesministerium 
des Innern bestimmten Zentralen Verteilungsstelle 
nach § 24 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes zur Fest-
stellung der aktuellen Aufnahmequote des Landes.

(6) Die landesweiten Zuständigkeiten der Bezirksregie-
rung Arnsberg nach §  8 Absatz  2 der Ausländer-Wohn-
sitzregelungsverordnung vom 15. November 2016 (GV. 
NRW. S. 971) für die Entscheidungen nach § 5 der Aus-
länder-Wohnsitzregelungsverordnung, die Entscheidun-
gen nach §  12a Absatz  2 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes 
sowie die Anwendung des §  6 der Ausländer-Wohnsitz-
regelungsverordnung bleiben unberührt.

§ 5 
Zentrale Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg

bei der Verteilung unerlaubt eingereister
 ausländischer Personen

(1) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Be-
hörde für die länderübergreifende und landesinterne 
Verteilung der unerlaubt eingereisten ausländischen Per-
sonen nach § 15a des Aufenthaltsgesetzes.

(2) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Be-
hörde für die Anordnung nach § 15a Absatz 4 Satz 1 des 
Aufenthaltsgesetzes bei einer Verteilung in andere Län-
der.

(3) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zuständige Be-
hörde im Sinne des §  15a Absatz  1 Satz  5 des Aufent-
haltsgesetzes für die Aufnahme unerlaubt eingereister 
Personen aus anderen Ländern. Die Unterbringung der 
nach Satz 1 aufgenommenen Personen erfolgt landesweit 
in einer Aufnahmeeinrichtung nach §  2 Absatz  1 Num-
mer  2 und 3. Die Bezirksregierung Arnsberg führt bei 
einer länderübergreifenden Verteilung nach Nordrhein-
Westfalen die zur Umsetzung der Zuweisungsentschei-
dung nach Absatz  1 in Verbindung mit §  3 des Flücht-
lingsaufnahmegesetzes erforderlichen Maßnahmen durch.

(4) Für die landesinterne Verteilung gilt § 3 des Flücht-
lingsaufnahmegesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

§ 6 
Mitwirkung der Kommunen

(1) Die in § 49 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes vorge-
schriebenen erkennungsdienstlichen Maßnahmen wer-
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den durch die unteren Ausländerbehörden durchgeführt, 
sofern nicht bereits die übrigen in § 71 Absatz 4 Satz 1 
des Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden tätig ge-
worden sind.

(2) Die unteren Ausländerbehörden führen die Anhö-
rung nach § 15a Absatz 4 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes 
für die Bezirksregierung Arnsberg durch und übersen-
den dieser das Ergebnis.

(3) Die unteren Ausländerbehörden führen bei einer Ver-
teilung innerhalb des Landes und bei einer länderüber-
greifenden Verteilung die zur Umsetzung der Verteilungs-
anordnung nach § 5 Absatz 1 erforderlichen Maßnahmen 
durch.

(4) Die Gemeinden sind verpfl ichtet, die nach §  23 Ab-
satz  1 des Aufenthaltsgesetzes aus dem Ausland aufge-
nommenen oder gemäß §  50 des Asylgesetzes und §  24 
Absatz  4 des Aufenthaltsgesetzes ihnen zugewiesenen, 
ausländischen Flüchtlinge aufzunehmen und unterzu-
bringen. Dabei gilt für die Verteilung § 3 des Flüchtlings-
aufnahmegesetzes in der jeweils geltenden Fassung.

Kapitel 3
Aufgaben der Aufnahmeeinrichtungen

§ 7 
Landeserstaufnahmeeinrichtung

(1) Alle Personen, die einen Asylantrag bei einer Außen-
stelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu 
stellen haben, sind nach § 22 Absatz 2 des Asylgesetzes 
verpfl ichtet, sich persönlich bei der Landeserstaufnah-
meeinrichtung in Bochum zu melden. Der Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme der Landeserstaufnahmeeinrichtung ist 
von der obersten Ausländerbehörde im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt zu veröffentlichen. 

(2) Die Landeserstaufnahmeeinrichtung prüft die Iden-
tität der Asylbegehrenden nach § 16 Absatz 1a des Asyl-
gesetzes. Sie nimmt nach der Entscheidung nach §  46 
Absatz 2 des Asylgesetzes die Verteilung auf die Aufnah-
meeinrichtungen nach §  2 Absatz  1 Nummer  2 vor. Bei 
Asylbegehrenden, die auf andere Bundesländer verteilt 
werden, wird die Identität gemäß §  16 Absatz  1 Satz  1 
des Asylgesetzes erkennungsdienstlich gesichert. Zudem 
sind die Verwahrung und die Weitergabe von Unterlagen 
nach § 21 des Asylgesetzes sicherzustellen.

(3) Die Landeserstaufnahmeeinrichtung stellt fest, ob 
eine erste medizinische Versorgung der Asylbegehrenden 
notwendig ist und stellt diese im Bedarfsfall sicher. Die 
fachlichen Standards sind mit der Obersten Landesge-
sundheitsbehörde abzustimmen.

§ 8 
Erstaufnahmeeinrichtungen

(1) Die Bezirksregierungen stellen sicher, dass durch die 
Erstaufnahmeeinrichtungen insbesondere die folgenden 
Aufgaben wahrgenommen werden:

1.   Unterbringung und Versorgung von Asylbegehrenden 
nach §§ 44 bis 54 des Asylgesetzes,

2.   Registrierung der Asylbegehrenden zur Sicherung, 
Feststellung und Überprüfung der Identität nach § 16 
des Asylgesetzes in Verbindung mit § 63a Absatz 3 des 
Asylgesetzes und die Speicherung der Daten in Bun-
des- und Landesdatenbanken; Art und Umfang der 
darüber hinaus zu speichernden Daten in Landesda-
tenbanken wird durch Verwaltungsvorschrift nach 
§  18 vorgegeben, §  6 Absatz  2 Satz  4 gilt entspre-
chend,

3.   Belehrungen nach § 50 Absatz 4 und § 60a Absatz 2d 
des Aufenthaltsgesetzes,

4.   Verwahrung und Weitergaben von Unterlagen nach 
§ 21 des Asylgesetzes,

5.   Gesundheitsuntersuchung im Sinne des § 62 des Asyl-
gesetzes (Erstuntersuchung, TBC-Ausschlussuntersu-
chung, Impfangebot),

6.  Unterstützung der freiwilligen Ausreise,

7.   Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, insbesondere bei der Zuführung zum 
Bundesamt und der Zustellung von Bescheiden an 
ausländische Personen,

8.   Bestimmung derjenigen Zentralen Unterbringungs-
einrichtung, in der die ausländische Person nach § 47 
des Asylgesetzes zu wohnen verpfl ichtet ist und

9.   Verteilung von Asylbegehrenden aus den Erstaufnah-
meeinrichtungen auf einzelne Zentrale Unterbrin-
gungseinrichtungen.

(2) Die Bezirksregierungen können mit den Städten Bie-
lefeld, Essen, Köln, Mönchengladbach und Münster 
sowie den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Unna durch 
öffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbaren, dass Aufga-
ben nach Absatz  1 durch deren Ausländerbehörden 
wahrgenommen werden. §  3 Satz  3 fi ndet Anwendung. 
Die Verträge sind im Gesetz- und Verordnungsblatt zu 
veröffentlichen. Die notwendigen Kosten für die Aufga-
benwahrnehmung werden aus dem Landeshaushalt er-
stattet. Zuständig für die Kostenerstattung sind die Be-
zirksregierungen.

(3) Für die Unterbringung sind die von der obersten 
Ausländerbehörde festgelegten Standards maßgeblich. 
Die Bezirksregierungen kontrollieren die privaten Be-
treuungs- und Sicherheitsdienstleister bei der Einhal-
tung der Betreuungs- und Sicherheitsstandards und die 
Einhaltung der Verpfl ichtungen nach §  44 Absatz  3 des 
Asylgesetzes.

§ 9
Zentrale Unterbringungseinrichtungen

(1) Die Bezirksregierungen stellen den Betrieb der Zent-
ralen Unterbringungseinrichtungen und deren Aufga-
benerfüllung sicher. Diese dienen der Unterbringung und 
Versorgung der Asylbegehrenden im Anschluss an die 
Unterbringung in den Erstaufnahmeeinrichtungen. §  8 
Absatz  1 Nummer  4, 6, 7 und Absatz  3 gelten entspre-
chend. §  8 Absatz  1 Nummer  5 gilt mit der Maßgabe, 
dass auch in den Zentralen Unterbringungseinrichtun-
gen ein Impfangebot im erforderlichen Maße vorgehalten 
wird. § 3 Satz 3 fi ndet Anwendung.

(2) Die Zentralen Unterbringungseinrichtungen stellen 
Bescheide aus dem Asyl- und Aufenthaltsrecht zu und 
verteilen die zugewiesenen Asylbegehrenden aus den 
Zentralen Unterbringungseinrichtungen auf die Ge-
meinden.

§ 10
Vollzugseinrichtungen für Abschiebungshaft 

und Ausreisegewahrsam

Die oberste Ausländerbehörde ist zuständig für die Ent-
scheidung über die Errichtung und Aufl ösung von Ein-
richtungen für den Vollzug von Abschiebungshaft und 
Ausreisegewahrsam. Die Aufgaben des Vollzugs von Ab-
schiebungshaft und Ausreisegewahrsam werden von den 
Bezirksregierungen für die in ihrem Bezirk liegenden 
Einrichtungen wahrgenommen. Unter staatlicher Auf-
sicht können Aufgaben des Vollzugs von privatem Si-
cherheitspersonal wahrgenommen werden.

Kapitel 4
Zuständigkeiten der unteren und Zentralen

Ausländerbehörden

§ 11 
Sachliche Zuständigkeit der unteren Ausländerbehörden

Die unteren Ausländerbehörden nehmen die Aufgaben 
der Ausländerbehörden nach dem Aufenthaltsrecht und 
dem Asylrecht wahr, sofern keine besonderen Zuständig-
keiten für einzelne Aufgaben bestimmt sind. 

§ 12
Örtliche Zuständigkeit der unteren Ausländerbehörden

(1) Örtlich zuständig ist die Ausländerbehörde, in deren 
Bezirk sich die ausländische Person gewöhnlich aufhält 
oder, soweit kein gewöhnlicher Aufenthalt im Bundes-
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gebiet auf Grund eines Auslandsaufenthalts besteht, sich 
aufzuhalten beabsichtigt. Ist der Aufenthalt räumlich 
beschränkt, ist die Ausländerbehörde des Bezirks zu-
ständig, in dem die Ausländerin oder der Ausländer zu 
wohnen hat.

(2) Soweit keine Zuständigkeit nach Absatz 1 begründet 
ist, ist jede Ausländerbehörde zur Entscheidung über die 
bei ihr gestellten Anträge zuständig, im Übrigen die 
Ausländerbehörde, in deren Bezirk sich erstmals die 
Notwendigkeit für eine ausländerbehördliche Maßnahme 
ergibt. Für unaufschiebbare Maßnahmen und Entschei-
dungen ist unbeschadet des Absatzes 1 jede Ausländer-
behörde zuständig, in deren Bezirk sich die Notwendig-
keit der Anordnung ergibt.

(3) Befi ndet sich die ausländische Person auf richterliche 
Anordnung in Haft oder in sonstigem öffentlichen Ge-
wahrsam, bleibt die Ausländerbehörde zuständig, in 
deren Bezirk sich die Person zuvor gewöhnlich aufgehal-
ten hat. Ist der vorherige gewöhnliche Aufenthalt nicht 
bekannt oder liegt er außerhalb von Nordrhein-Westfa-
len, ist die Ausländerbehörde zuständig, in deren Bezirk 
sich die Haftanstalt oder das sonstige öffentliche Ge-
wahrsam befi ndet. Für die Beantragung von Abschie-
bungshaft ist die Ausländerbehörde zuständig, in deren 
Bezirk die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat 
oder mangels eines solchen aufgegriffen wurde.

(4) Eine nach Absatz 3 einmal begründete Zuständigkeit 
bleibt erhalten, wenn die ausländische Person in den Zu-
ständigkeitsbereich einer anderen Ausländerbehörde 
verlegt wird. Dies gilt auch, wenn sie nach einer Auswei-
sung oder Abschiebung unerlaubt wieder einreist und 
die Restfreiheitsstrafe zu verbüßen hat.

(5) § 72 Absatz 1 und 3 des Aufenthaltsgesetzes bleiben 
unberührt.

(6) Im Übrigen fi nden ergänzend die Regelungen des § 4 
des Ordnungsbehördengesetzes Anwendung.

§ 13 
Zuständigkeit der Zentralen Ausländerbehörden

(1) Die Zentralen Ausländerbehörden sind im Rahmen 
der Rückführung Ausreisepfl ichtiger für folgende Aufga-
ben in ihrem jeweiligen Bezirk zuständig:

1.   Beschaffung von Heimreisedokumenten für alle Aus-
reisepfl ichtigen in Nordrhein-Westfalen, 

2.   Mitwirkung an nationalen und internationalen Pro-
jekten auf dem Gebiet des Rückkehrmanagements, 
insbesondere solchen, die geeignet sind, mit Mitteln 
der Europäischen Union gefördert zu werden,

3.   Mitwirkung in länderübergreifenden Gremien des 
Rückkehrmanagements,

4.   Aufgaben als Kontakt-, Koordination- und Clearing-
Stellen zu inländischen wie ausländischen Behörden, 
Einrichtungen, zu Auslandsvertretungen und Regie-
rungsstellen sowie zu Organisationen und Privatper-
sonen in Angelegenheiten der Rückführung,

5.   Einrichtung von Informationsstellen und Führung von 
Datenbanken,

6.   ausländerrechtliche Betreuung der in den Unterbrin-
gungseinrichtungen für Ausreisepfl ichtige des Landes 
Nordrhein-Westfalen inhaftierten oder in Gewahrsam 
genommenen Ausreisepfl ichtigen; die ausländerrecht-
lichen Zuständigkeiten bleiben davon unberührt,

7.   Haftverlängerungsanträge einschließlich der Anträge 
auf Abgabe der Hauptsache an das Amtsgericht des 
Haftortes und die Vertretung in Rechtsbehelfsverfah-
ren gegenüber Haftverlängerungsanträgen und

8.   Vorbereitung und Durchführung von zwangsweisen 
Rückführungen und der Überstellungen in Verfahren 
nach der Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung der Kriterien und Ver-
fahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 
Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen in einem Mitgliedsstaat gestellten An-
trags auf internationalen Schutz zuständig ist, aus 
den Landeseinrichtungen, einschließlich der Beantra-
gung von Haft.

(2) Die örtliche Zuständigkeit (Bezirke) der Zentralen 
Ausländerbehörden umfasst für 

1.  die Zentrale Ausländerbehörde Bielefeld

  alle Ausländerbehörden im Regierungsbezirk Det-
mold und alle Ausländerbehörden im Regierungsbe-
zirk Münster außer den Ausländerbehörden der 
Städte Bottrop und Gelsenkirchen und des Kreises 
Recklinghausen,

2.  die Zentrale Ausländerbehörde Dortmund 

  alle Ausländerbehörden im Regierungsbezirk Arns-
berg, 

  im Regierungsbezirk Düsseldorf für die Ausländerbe-
hörden der Städte Duisburg, Essen, Mülheim an der 
Ruhr und Oberhausen sowie im Regierungsbezirk 
Münster für die Ausländerbehörden der Städte 
Bottrop und Gelsenkirchen und des Kreises Reckling-
hausen,

3.  die Zentrale Ausländerbehörde Köln 

  alle Ausländerbehörden im Regierungsbezirk Köln 
und alle Ausländerbehörden im Regierungsbezirk 
Düsseldorf außer den Ausländerbehörden der Städte 
Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr und Oberhau-
sen.

Die einzelnen Bezirke sind in der Anlage zu § 13 grafi sch 
dargestellt.

Zur Schwerpunktbildung kann die oberste Ausländerbe-
hörde einzelne Zentrale Ausländerbehörden landesweit 
insbesondere für bestimmte Herkunftsstaaten oder Ziel-
staaten durch Verwaltungsvorschriften nach § 18 mit der 
Aufgabenwahrnehmung nach Absatz 1 Nummer 1 bis 5 
beauftragen.

(3) Die Zentralen Ausländerbehörden unterstützen die 
unteren Ausländerbehörden im Wege der Amtshilfe und 
im Rahmen freier Kapazitäten in allen Angelegenheiten 
des integrierten Rückkehrmanagements, insbesondere 

1.   bei Fällen, in denen sich Ausreisepfl ichtige in Straf-
haft befi nden und

2.   bei der organisatorischen Durchführung von freiwilli-
gen Ausreisen, bei der Beschaffung von Heimreisedo-
kumenten für freiwillige Ausreisen und beim Trans-
port und der Transportkoordination für alle Fahrten 
zur Vorbereitung und Durchführung von freiwilligen 
Ausreisen und zwangsweisen Rückführungen.

(3) Die Zentralen Ausländerbehörden sind zuständig für 
alle ausländer- und asylrechtlichen und passrechtlichen 
Maßnahmen für ausländische Personen, solange diese in 
Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind. Sie können 
die freiwilligen Ausreisen von ausländischen Personen, 
die sich in Landeseinrichtungen aufhalten, unterstützen. 
Die Zuständigkeit der jeweiligen Zentralen Ausländer-
behörde besteht auch dann fort, wenn die Ausländer-
innen und Ausländer auf ihre Veranlassung in Ein-
richtungen zum Vollzug von Abschiebungshaft oder 
Ausreisegewahrsam nach §  62 und §  62b des Aufent-
haltsgesetzes untergebracht sind.

(4) Der Zentralen Ausländerbehörde Bielefeld wird die 
Aufgabe der zentralen Flugabschiebung übertragen. 
Diese unterstützt das Land und die unteren Ausländer-
behörden bei der Rückführung von Ausreisepfl ichtigen 
auf dem Luftweg. Die nähere Ausgestaltung der Aufgabe 
erfolgt durch Verwaltungsvorschriften nach § 18.

(5) Der Zentralen Ausländerbehörde Köln wird die Auf-
gabe der zentralen Transportkoordination für alle Fahr-
ten zur Vorbereitung und zum Vollzug von Rückführun-
gen übertragen. Die nähere Ausgestaltung der Aufgabe 
erfolgt durch Verwaltungsvorschriften nach § 18.

(6) Die Zentrale Ausländerbehörde Bielefeld ist für die 
Zentrale Rückkehrkoordination zuständig. Mit der Zent-
ralen Rückkehrkoordination Nordrhein-Westfalen wird 
die organisatorische und fachliche Unterstützung der 
Kommunen im Bereich des Rückkehrmanagements ver-
stärkt. Die Zentrale Rückkehrkoordination Nordrhein-
Westfalen bündelt und koordiniert die schon bestehen-
den Unterstützungsleistungen bei der Rückführung und 
steht den Kommunen als zentraler Ansprechpartner für 
alle Rückkehrfragen, also auch für Fragen der freiwilli-
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gen Rückkehr, zur Verfügung. Die nähere Ausgestaltung 
der Aufgabe erfolgt durch Verwaltungsvorschriften nach 
§ 18.

§ 14 
Finanzierung der Zentralen Ausländerbehörden

Die notwendigen Kosten für den Betrieb und die Aufga-
benwahrnehmung der Zentralen Ausländerbehörden 
werden aus dem Landeshaushalt erstattet. Erfasst wer-
den auch rückwirkend ab dem 1. Januar 2017 die not-
wendigen Kosten, die dem Kreis Unna bis zur Über-
nahme der Zuständigkeit ab dem 1. Januar 2018 für den 
Aufbau der Zentralen Ausländerbehörde Unna entste-
hen. Zuständig für die Kostenerstattung gemäß Satz  1 
sind die für den Standort der Zentralen Ausländerbehör-
den zuständigen Bezirksregierungen.

§ 15 
Zuständigkeiten für Ordnungswidrigkeiten

Die Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach § 98 Absatz 1, Absatz 2 
Nummern 1, 3 und 4, Absatz 3 Nummern 2, 4, 5, 6 und 7 
des Aufenthaltsgesetzes, des § 10 Absatz 2 des Freizügig-
keitsgesetzes/EU vom 30. Juli 2004 (BGBl.  I S.  1950, 
1986), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. 
Dezember 2015 (BGBl.  I S.  2557) geändert worden ist 
und des § 86 des Asylgesetzes werden den unteren Aus-
länderbehörden übertragen.

Kapitel 5
Aufsicht und sonstige Zuständigkeiten

§ 16 
Aufsichtsbehörden

(1) Das für Inneres zuständige Ministerium ist oberste 
Aufsichtsbehörde. 

(2) Die Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht über die 
Landesbehörden bestimmt sich nach dem Landesorgani-
sationsgesetz vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 
(GV. NRW. S. 566) geändert worden ist. 

(3) Die Aufsicht über die Zentralen Ausländerbehörden 
führt die Bezirksregierung, in deren Bezirk die jeweilige 
Zentrale Ausländerbehörde ihren Sitz hat. Die oberste 
Aufsichtsbehörde kann sich für einzelne Angelegenhei-
ten oder Bereiche die unmittelbare Aufsicht vorbehalten. 

(4) Die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Aufga-
benerfüllung, die Organisationsstruktur sowie die perso-
nelle und sächliche Ausstattung der Zentralen Auslän-
derbehörden unterliegen einem regelmäßigen 
Controlling durch die Aufsichtsbehörden. Ergänzend fi n-
den die Vorschriften des Ordnungsbehördengesetzes An-
wendung. 

(5) Die Aufsicht über die unteren Ausländerbehörden 
führt die Bezirksregierung.

(6) Die Befugnisse der Aufsicht über die unteren Auslän-
derbehörden bestimmt sich nach den §§  9 bis 11 des 
Ordnungsbehördengesetzes.

§ 17
Dokumente mit elektronischem Speicher- 

und Verarbeitungsmedium

Zuständige Behörden im Sinne des § 78 Absatz 7 Satz 2 
des Aufenthaltsgesetzes zur Änderung der im elektroni-
schen Speicher- und Verarbeitungsmedium eines Doku-
mentes nach § 78 des Aufenthaltsgesetzes gespeicherten 
Anschrift und der auf das Dokument aufzubringenden 
Anschrift sind neben den Ausländerbehörden die örtli-
chen Ordnungsbehörden der kreisangehörigen Gemein-
den, soweit sich die Gemeinden durch schriftliche Verein-
barung mit dem Kreis verpfl ichten, diese Aufgabe zu 
erfüllen. In der Vereinbarung sind insbesondere die 
Dauer der Aufgabenwahrnehmung und das Inkrafttreten 
zu regeln sowie Vorgaben darüber zu treffen, unter wel-
chen Voraussetzungen und in welcher Form die Vereinba-
rung von einem der Beteiligten gekündigt werden kann. 

Eine Vereinbarung ist der zuständigen Bezirksregierung 
anzuzeigen und in den amtlichen Veröffentlichungsblät-
tern der Beteiligten bekannt zu machen. Die Bekannt-
machung darf frühestens einen Monat nach der Anzeige 
bei der Bezirksregierung erfolgen.

Kapitel 6
Schlussvorschriften

§ 18 
Verwaltungsvorschriften

Die oberste Ausländerbehörde wird ermächtigt, Verwal-
tungsvorschriften zu dieser Rechtsverordnung zu erlas-
sen.

§ 19 
Aufgabenübergang von der Zentralen 

Ausländerbehörde Dortmund auf die Zentrale 
Ausländerbehörde des Kreises Unna

Mit Ablauf des 31. Dezember 2017 endet die Zuständig-
keit der Ordnungsbehörde der Stadt Dortmund als Zent-
rale Ausländerbehörde. Ab dem 1. Januar 2018 nimmt 
die Ordnungsbehörde des Kreises Unna die Aufgaben als 
Zentrale Ausländerbehörde wahr. Sie tritt in die Zustän-
digkeiten der bis zum 31. Dezember 2017 zuständigen 
Zentralen Ausländerbehörde Dortmund ein.

Bis zur Übernahme der Zuständigkeit als Zentrale Aus-
länderbehörde ist der Kreis Unna berechtigt, in Amts-
hilfe für Zentrale Ausländerbehörden in deren Aufga-
benbereichen tätig zu werden. Übergangsweise besteht 
eine über den eigenen Bezirk hinausgehende örtliche Zu-
ständigkeit der Zentralen Ausländerbehörde Bielefeld 
für die beschleunigten Verfahren und die Überstellungen 
in Verfahren nach der Verordnung des Europäischen Par-
laments und des Rates zur Festlegung der Kriterien und 
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für 
die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen in einem Mitgliedsstaat gestellten Antrags 
auf internationalen Schutz zuständig ist, einschließlich 
der Beantragung von Überstellungshaft für ausländische 
Personen in Landeseinrichtungen für alle Einrichtungen 
im Bezirk Dortmund bis zum 31. Dezember 2017 und 
nach dem 31. Dezember 2017 bis zum 31. Mai 2018 im 
Bezirk Unna.

§ 20
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 10. April 2017 in Kraft. Sie 
tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft. Die Verordnung 
über Zuständigkeiten im Ausländerwesen vom 15. Feb-
ruar 2005 (GV. NRW. S. 50), die zuletzt durch Artikel 12 
der Verordnung vom 27. Juni 2014 (GV. NRW. S. 376) ge-
ändert worden ist, tritt mit Ablauf des 9. April 2017 
außer Kraft.

Düsseldorf, den 4. April 2017

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Finanzminister

Dr. Norbert  W a l t e r - B o r j a n s

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y
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Anlage zu § 13
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Sechste Verordnung zur Änderung der 
Gewerberechtsverordnung

Vom 4. April 2017

Auf Grund des §  155 Absatz  2 der Gewerbeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202) in Verbindung mit § 5 Absatz 3 des Lan-
desorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. 
S.  421), der zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden ist, ver-
ordnet die Landesregierung nach Anhörung des fachlich 
zuständigen Ausschusses des Landtags:

Artikel 1

Abschnitt III der Anlage der Gewerberechtsverordnung 
vom 17. November 2009 (GV. NRW. S.  626), die zuletzt 
durch Verordnung vom 21. Juni 2016 (GV. NRW. S.  487) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In Nummer  1.11 wird die Angabe „OrdB“ durch die 
Angabe „KrOrdB“ ersetzt.

2.   In den Nummern 2.2.1 bis 2.2.7 wird jeweils die An-
gabe „OrdB“ durch die Angabe „KrOrdB“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Monatsersten, der auf den 
neunzigsten Tag nach dem Tag der Verkündung folgt, in 
Kraft.

Düsseldorf, den 4. April 2017 

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

Hannelore  K r a f t

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk
des Landes Nordrhein-Westfalen

Garrelt  D u i n

– GV. NRW. 2017 S. 395

7831

Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung 

zur amtlichen Veterinärassistentin und zum 
amtlichen Veterinärassistenten 

(APVOVetAss NRW)
Vom 28. März 2017

Auf Grund des §  2a Absatz  2 des Ausführungsgesetzes 
zum Tiergesundheitsgesetz und zum Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigungsgesetz vom 2. September 2008 (GV. 
NRW. S.  612), der durch Gesetz vom 9. Dezember 2014 
(GV. NRW. S.  885) eingefügt worden ist, verordnet das 
Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz:

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 
Ausbildungsgrundsätze

§ 1  Ziel der Ausbildung

§ 2  Einstellungsvoraussetzungen

§ 3  Lehrgang

§ 4  Ausbildungsbehörden, Ausbildungsstellen

§ 5  Ausbildungsleitung, Ausbilder, Ausbilderinnen

§ 6  Unterbrechung, Verlängerung

§ 7  Leistungsnachweise

§ 8  Bewertung der Leistungen

Abschnitt 2 
Praktische Unterweisungen

§ 9  Unterweisungsinhalte

§ 10  Befähigungsbericht 

Abschnitt 3 
Theoretischer Unterricht

§ 11  Unterrichtsinhalte

§ 12  Aufsichtsarbeiten 

Abschnitt 4 
Abschlussprüfung

§ 13  Allgemeines

§ 14  Prüfungsausschuss

§ 15  Antrag auf Zulassung zur Prüfung

§ 16  Entscheidung über die Zulassung

§ 17  Gliederung der Prüfung

§ 18  Ausschluss der Öffentlichkeit

§ 19  Leitung und Aufsicht

§ 20  Rücktritt, Nichtteilnahme

§ 21  Nicht bestandene Prüfung, Wiederholungsprüfung

Abschnitt 5
Ausbildungsergebnis

§ 22  Ermittlung des Ausbildungsergebnisses

§ 23   Feststellung und Bekanntgabe des Ausbildungs-
ergebnisses

§ 24  Ausbildungszeugnis, Befähigungsnachweis

§ 25  Ausbildungs- und Prüfungsakten

Abschnitt 6 
Fortbildung

§ 26  Fortbildung 

Abschnitt 7 
Schlussbestimmungen

§ 27  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Abschnitt 1 
Ausbildungsgrundsätze

§ 1 
Ziel der Ausbildung

Die Ausbildung soll den Auszubildenden die erforderli-
chen Fachkenntnisse sowie die praktischen Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Methoden vermitteln, die sie zur Erfül-
lung der Aufgaben in der amtlichen Veterinärüberwa-
chung befähigen.

§ 2 
Einstellungsvoraussetzungen

Für die Ausbildung zur amtlichen Veterinärassistentin 
oder zum amtlichen Veterinärassistenten kann eingestellt 
werden, wer einen Hauptschulabschluss oder einen 
gleichwertigen Bildungsabschluss besitzt, das 18. Le-
bensjahr vollendet hat und eine Ausbildung in einem 
landwirtschaftsnahen Beruf mit Erfolg abgeschlossen 
hat. Bewerberinnen und Bewerber, die mindestens drei 
Jahre in der amtlichen Lebensmittelüberwachung oder 
Veterinärverwaltung beschäftigt waren, können zur Aus-
bildung zugelassen werden. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 15 vom 13. April 2017396

§ 3 
Lehrgang

(1) Die Ausbildung dauert mindestens sechs Monate und 
gliedert sich in eine praktische Unterweisung von 16 Wo-
chen und einen tätigkeitsbezogenen theoretischen Unter-
richt von zehn Wochen. Sie schließt mit einer Prüfung ab.

(2) Inhalte und Umfang der Ausbildung richten sich 
nach dem Ausbildungsrahmenplan (Anlage zu dieser Ver-
ordnung). Dabei sind die für die einzelnen Ausbildungs-
abschnitte genannten Zeiten zu berücksichtigen.

§ 4 
Ausbildungsbehörden, Ausbildungsstellen

(1) Einstellungs- und Ausbildungsbehörden sind die 
Kreise und kreisfreien Städte. Sie weisen den Ausbil-
dungsstellen die Auszubildenden gemäß dem nach §  5 
Absatz 2 Satz 1 zu erstellenden Ausbildungsplan zu.

(2) Ausbildungsstellen sind:

1.   die für die Veterinärüberwachung zuständigen Behör-
den (Kreisordnungsbehörden) und

2.   ein Versuchs- und Bildungszentrum der Landwirt-
schaftskammer oder eine geeignete, vom für Tierge-
sundheit zuständigen Ministerium (Ministerium) be-
auftragte Einrichtung (beauftragte Einrichtung).

§ 5 
Ausbildungsleitung, Ausbilderinnen, Ausbilder

(1) Die Ausbildungsbehörde beauftragt eine fachlich be-
fähigte Beschäftigte oder einen fachlich befähigten Be-
schäftigten mit der Ausbildungsleitung.

(2) Die Ausbildungsleitung erstellt den Ausbildungsplan 
im Einvernehmen mit den Ausbildungsstellen. Sie ist 
verantwortlich für die Ausbildungsvoraussetzungen und 
überwacht die Ausbildung.

(3) Die Ausbildungsstellen benennen jeweils eine Aus-
bilderin oder einen Ausbilder und teilen diese Person der 
Ausbildungsleitung mit.

(4) Die Ausbilderin oder der Ausbilder hat die Ausbil-
dung durchzuführen, überzeugt sich regelmäßig vom 
Ausbildungsfortschritt und weist auf Mängel hin.

§ 6 
Unterbrechung, Verlängerung

(1) Krankheitszeiten und Urlaub werden auf die Lehr-
gangszeit angerechnet, soweit sie insgesamt zwei Wochen 
nicht überschreiten.

(2) Die Ausbildungsbehörde kann die Dauer des Lehr-
gangs auf Vorschlag der Ausbildungsleitung um bis zu 
drei Monate verlängern, wenn aus nicht von der oder 
dem Auszubildenden zu vertretenden Gründen die prak-
tische Unterweisung um mehr als vier Wochen oder der 
theoretische Unterricht um mehr als zwei Wochen unter-
brochen wurde. Dies gilt auch, wenn die Leistungen in 
der theoretischen oder praktischen Ausbildung schlech-
ter als „ausreichend“ beurteilt worden sind.

§ 7 
Leistungsnachweise

(1) Während des Lehrgangs sind folgende Leistungs-
nachweise zu erbringen:

1.   in der praktischen Unterweisung ein Befähigungsbe-
richt (§ 10) und

2.  im theoretischen Unterricht Aufsichtsarbeiten (§ 12).

(2) Für die Erbringung von Leistungsnachweisen und 
für die Teilnahme an Prüfungen sind Auszubildenden, 
die im Sinne von § 2 Absatz 2 des Neunten Buches Sozi-
algesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2001, 
BGBl. I S. 1046, 1047), das durch Artikel 3 Absatz 12 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBl.  I S.  1824) geändert 
worden ist, schwerbehindert sind, und Auszubildenden, 
die ihnen im Sinne des § 2 Absatz 3 des Neunten Buches 
Sozialgesetzbuch gleichgestellt sind, angemessene Er-
leichterungen zu gewähren, die sich an der Art und am 

Grad der Behinderung orientieren. Art und Umfang die-
ser Erleichterungen sind rechtzeitig mit ihnen zu erör-
tern. Die Erleichterungen dürfen nicht dazu führen, dass 
die Anforderungen herabgesetzt werden. 

§ 8 
Bewertung der Leistungen

(1) Die erbrachten Leistungsnachweise und Prüfungs-
leistungen sind mit folgenden Punktzahlen und den sich 
daraus ergebenden Noten zu bewerten:

Eine den Anforderungen in besonderem Maße entspre-
chende Leistung:
sehr gut = 100 bis 87,5 Punkte,

eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung: 
gut = unter 87,5 bis 75 Punkte,

eine den Anforderungen im Allgemeinen entsprechende 
Leistung: 
befriedigend = unter 75 bis 62,5 Punkte,

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Gan-
zen den Anforderungen noch entspricht: 
ausreichend = unter 62,5 bis 50 Punkte,

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, 
jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grund-
kenntnisse vorhanden sind: 
mangelhaft = unter 50 bis 25 Punkte,

eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht 
und bei der selbst die Grundkenntnisse lückenhaft sind: 
ungenügend = unter 25 bis 0 Punkte.

(2) Ergeben sich bei der Ermittlung der Durchschnitts-
werte Dezimalstellen, sind diese ab 0,5 aufzurunden, da-
runter abzurunden.

Abschnitt 2 
Praktische Unterweisungen

§ 9 
Unterweisungsinhalte

(1) Die praktischen Unterweisungen richten sich nach 
dem Ausbildungsrahmenplan gemäß der Anlage zu die-
ser Verordnung.

(2) Die Ausbildungsleitung legt im Einvernehmen mit 
den Ausbildungsstellen gemäß § 4 Absatz 2 die Reihen-
folge der Lehrgangsabschnitte für die Auszubildenden 
im Voraus fest. Aus Gründen einer sachgerechten Ausbil-
dung kann davon abgewichen werden.

(3) Die Auszubildenden sind in typische Arbeitsvorgänge 
einzuführen. Ihnen ist Gelegenheit zu geben, Vorgänge 
möglichst selbstständig zu bearbeiten. Die Auszubilden-
den sollen auch an Dienstbesprechungen teilnehmen.

§ 10 
Befähigungsbericht

Unmittelbar vor Beendigung der praktischen Ausbildung 
bei der Kreisordnungsbehörde hat die Ausbilderin oder 
der Ausbilder einen Befähigungsbericht über die Auszu-
bildenden zu erstellen, diesen der oder dem Auszubil-
denden bekannt zu geben und mit ihr oder ihm zu be-
sprechen. Erklärt sich die oder der Auszubildende mit 
dem Befähigungsbericht nicht einverstanden, ist die 
Ausbildungsleitung hinzuzuziehen. Der Befähigungsbe-
richt wird der Ausbildungsbehörde vorgelegt und zu den 
Ausbildungsakten genommen. Die oder der Auszubil-
dende erhält eine Durchschrift.

Abschnitt 3
Theoretischer Unterricht

§ 11 
Unterrichtsinhalte

(1) Der theoretische Unterricht fi ndet bei der Ausbil-
dungsstelle gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 2 an einem Ver-
suchs- und Bildungszentrum der Landwirtschaftskam-
mer oder der beauftragten Einrichtung statt.

(2) Ausbildungsinhalt und Umfang des theoretischen 
Unterrichts ergeben sich aus dem Ausbildungsrahmen-
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plan gemäß der Anlage zu dieser Verordnung. Die Ausbil-
dungsstelle erstellt den Lehrplan im Benehmen mit dem 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 
(Landesamt).

(3) Die Ausbildungsstelle kann bei begründeten Ausnah-
men im Benehmen mit dem Landesamt Abweichungen 
von dem den theoretischen Unterricht betreffenden Teil 
des Ausbildungsrahmenplans zulassen, wenn dies für die 
ordnungsgemäße Durchführung der Ausbildung erfor-
derlich ist und das Ziel der Ausbildung gewahrt bleibt. 

§ 12 
Aufsichtsarbeiten

(1) Es sind drei schriftliche Arbeiten unter Aufsicht an-
zufertigen, und zwar je eine Arbeit aus den Bereichen 
der Fächer 1 und 2 sowie eine Arbeit aus dem Bereich 
des Faches 3 und des Faches 4 der Anlage zu dieser Ver-
ordnung.

(2) Die Auszubildenden dürfen zur Bearbeitung der Auf-
sichtsarbeiten nur die zugelassenen Hilfsmittel verwen-
den.

(3) Versäumen Auszubildende eine Aufsichtsarbeit aus 
von ihnen nicht zu vertretenden Gründen, so haben sie 
die Aufsichtsarbeit nachzuholen. Versäumen Auszubil-
dende aus von ihnen zu vertretenden Gründen eine Auf-
sichtsarbeit, begehen sie einen Täuschungsversuch oder 
stören nachhaltig den Ablauf, so ist die Aufsichtsarbeit 
mit „ungenügend“ (0 Punkte) zu bewerten. Über Gründe, 
die die oder der Auszubildende zu vertreten oder nicht 
zu vertreten hat, entscheidet das Versuchs- und Bil-
dungszentrum der Landwirtschaftskammer oder die be-
auftragte Einrichtung.

(4) Die Ergebnisse der Aufsichtsarbeiten sind den Aus-
zubildenden zeitnah bekannt zu geben. Über die Auf-
sichtsarbeiten wird eine Bescheinigung mit Gesamtnote 
erstellt, die der Ausbildungsbehörde zugeleitet und zu 
der Ausbildungsakte genommen wird.

Abschnitt 4 
Abschlussprüfung

§ 13 
Allgemeines

Die Abschlussprüfung fi ndet in den letzten vier Wochen 
des Lehrgangs statt und soll mit dem Ende des Lehr-
gangs abgeschlossen sein.

§ 14 
Prüfungsausschuss

(1) Das Landesamt richtet für Nordrhein-Westfalen 
einen Prüfungsausschuss ein und beruft den Vorsitz und 
zwei weitere Personen zu Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses für die Dauer von drei Jahren. Es sind stellver-
tretende Personen für den Vorsitz und für die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses zu bestellen.

(2) Der Prüfungsausschuss setzt sich zusammen aus in 
der Veterinärverwaltung tätigen amtlichen Tierärztinnen 
und Tierärzten

1.   der Kreise oder kreisfreien Städte mit zwei Personen 
und

2.  des Landesamtes mit einer Person.

(3) Zuständig für die Durchführung der Prüfung, Ent-
scheidungen in Prüfungsangelegenheiten sowie für die 
Abnahme von praktischen und mündlichen Prüfungen 
ist der Prüfungsausschuss.

(4) Den Prüfungsort für praktische und mündliche Prü-
fungen legt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses fest. Die praktische Prüfung soll möglichst im 
Gebiet der Ausbildungsbehörde durchgeführt werden.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind in ihren 
Entscheidungen unabhängig und nicht an Weisungen ge-
bunden. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig bei 
Anwesenheit aller drei Mitglieder. Er entscheidet mit 
Stimmenmehrheit.

§ 15 
Antrag auf Zulassung zur Prüfung

(1) Wer sich um die Prüfung bewirbt, reicht den Antrag 
auf Zulassung zur Prüfung spätestens sechs Wochen vor 
Ende der Ausbildungszeit bei der Ausbildungsbehörde 
ein. Diese leitet den Antrag mit der Ausbildungsakte an 
den Vorsitz des Prüfungsausschusses weiter.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1. Leistungsnachweise gemäß §  7 Absatz  1 über die 
durchlaufenen Ausbildungsabschnitte und

2. bei Wiederholungsprüfungen der Bescheid gemäß § 21 
Absatz  1 oder eine Erklärung und gegebenenfalls ein 
Nachweis darüber, ob und mit welchem Erfolg bereits an 
der Prüfung teilgenommen wurde.

(3) Im Ausnahmefall kann der Antrag auf Zulassung 
auch von Personen gestellt werden, die belegen oder 
nachvollziehbar darlegen können, dass sie gleichwertige 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen erworben 
haben, die eine Zulassung zur Prüfung rechtfertigen.

§ 16 
Entscheidung über die Zulassung

(1) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Die Entschei-
dung über die Zulassung ist den antragstellenden Perso-
nen schriftlich unter Nennung der Prüfungstermine für 
die praktische und mündliche Prüfung mitzuteilen.

(2) Nach dieser Verordnung Ausgebildete sind zur Prü-
fung zuzulassen, wenn ihr Befähigungsbericht gemäß 
§ 10 und die Aufsichtsarbeiten in der Gesamtnote gemäß 
§ 12 Absatz 4 jeweils mindestens mit „ausreichend“ be-
wertet wurden.

§ 17 
Gliederung der Prüfung

(1) Die Prüfung gliedert sich in einen praktischen und 
einen mündlichen Teil.

(2) In der praktischen Prüfung hat der Prüfl ing eine Be-
triebskontrolle unter Aufsicht von zwei amtlichen Tier-
ärztinnen oder Tierärzten ordnungsgemäß durchzufüh-
ren. Von diesen Personen muss mindestens eine Person 
Mitglied des Prüfungsausschusses sein. Sollte die zweite 
Person nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein, 
muss diese vom Prüfungsausschuss beauftragt sein. Die 
Betriebskontrolle soll etwa 45 Minuten dauern. Die Prüf-
linge haben anschließend innerhalb einer vom Prüfungs-
ausschuss festgesetzten Frist selbstständig und unter 
Anwendung der einschlägigen Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften über die Betriebskontrolle unter Aufsicht 
einen schriftlichen Bericht anzufertigen. Unter Berück-
sichtigung der von den Aufsicht führenden Personen für 
die Betriebskontrolle vorgeschlagenen Note legt der Vor-
sitz des Prüfungsausschusses die Note fest.

(3) Die mündliche Prüfung fi ndet nach der praktischen 
Prüfung statt. In der mündlichen Prüfung dürfen höchstens 
drei Prüfl inge gleichzeitig geprüft werden, wobei die Prü-
fungszeit je Prüfl ing in der Regel 20 Minuten dauern soll.

(4) Die praktische und die mündliche Prüfung werden 
jeweils nach § 8 bewertet.

§ 18 
Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Vertreterinnen oder 
Vertreter des Ministeriums sowie der Einstellungs- und 
Ausbildungsbehörden können anwesend sein. Der Prü-
fungsausschuss kann andere Personen als Gäste zulas-
sen, wenn alle Prüfl inge einverstanden sind. Bei der Be-
ratung über die Prüfungsergebnisse dürfen nur Mitglie-
der des Prüfungsausschusses anwesend sein.

§ 19 
Leitung und Aufsicht

(1) Für die praktische Prüfung regelt die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses die Aufsichtsführung, die 
sicherstellen soll, dass der Prüfl ing die Arbeiten selbst-
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ständig und nur unter Verwendung der zugelassenen Ar-
beits- und Hilfsmittel ausführt.

(2) Die mündliche Prüfung wird unter Leitung der oder 
des Vorsitzenden vom gesamten Prüfungsausschuss abge-
nommen.

(3) Der Ablauf der praktischen und der mündlichen Prü-
fung einschließlich der Feststellung der einzelnen Prü-
fungsergebnisse sowie die Namen der Aufsicht führen-
den Personen sind in die Prüfungsniederschrift 
aufzunehmen. Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses zu unterzeichnen und zur Prüfungsakte zu 
nehmen.

§ 20 
Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfl ing kann bis zum ersten Prüfungstag durch 
schriftliche Erklärung von der Prüfung zurücktreten. In 
diesem Fall gilt die Prüfung als nicht abgelegt. Ist der 
Prüfl ing aus Gründen, die er zu vertreten hat, ohne vor-
herige schriftliche Erklärung nicht zur Prüfung erschie-
nen, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. Erscheint 
ein Prüfl ing aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
nicht zur Prüfung, gilt die Prüfung als nicht abgelegt.

(2) Bricht der Prüfl ing aus Gründen, die er nicht zu ver-
treten hat, die Prüfung ab, so gilt diese als nicht abge-
legt. Bereits abgelegte Prüfungsteile können anerkannt 
werden. Hat er den Prüfungsabbruch zu vertreten, gilt 
die Prüfung als nicht bestanden.

(3) Der Nachweis von Gründen, die der Prüfl ing nicht zu 
vertreten hat, ist unverzüglich zu erbringen. In Krank-
heitsfällen ist eine amtliche Bescheinigung der unteren 
Gesundheitsbehörde vorzulegen.

(4) Über Gründe, die der Prüfl ing zu vertreten oder nicht 
zu vertreten hat, entscheidet die oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses.

§ 21 
Nicht bestandene Prüfung, Wiederholungsprüfung

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten die Prüfl inge 
vom Prüfungsausschuss einen schriftlichen Bescheid. 
Darin sind die Ergebnisse der einzelnen Prüfungsleis-
tungen und die Prüfungsinhalte anzugeben. Die Prüfung 
kann zweimal wiederholt werden. Der Prüfungsaus-
schuss kann bestimmen, dass bei bestimmten Prüfungs-
teilen mit einer mindestens mit „ausreichend“ bewerte-
ten Leistung eine Wiederholungsprüfung nicht 
erforderlich ist. Den Zeitpunkt der Wiederholungsprü-
fung bestimmt der Vorsitz des Prüfungsausschusses in 
Abstimmung mit der Ausbildungsbehörde.

(2) Die Ausbildungszeit wird bei Wiederholungsprüfung 
durch die Ausbildungsbehörde entsprechend verlängert. 
Inhalt und Gestaltung der verlängerten Ausbildungszeit 
legt der Vorsitz des Prüfungsausschusses in Abstimmung 
mit der Ausbildungsbehörde fest.

Abschnitt 5 
Ausbildungsergebnis

§ 22 
Ermittlung des Ausbildungsergebnisses

(1) Das Ausbildungsergebnis ermittelt der Prüfungsaus-
schuss auf Grund der während der gesamten Ausbildung 
erbrachten Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen.

(2) Für die Gesamtnote der Ausbildung werden die ein-
zelnen Leistungen wie folgt gewichtet:

1.   die Punktzahl des Befähigungsberichts (§  10) mit 20 
Prozent,

2.   die Punktzahl der Gesamtnote der Aufsichtsarbeiten 
(§ 12 Absatz 4) mit 20 Prozent

3.   das Ergebnis der Abschlussprüfung (§  17 Absatz  4), 
und zwar 

 a)  der praktischen Prüfung mit 40 Prozent, 

 b)  der mündlichen Prüfung mit 20 Prozent.

(3) Der Prüfungsausschuss kann von dem nach Absatz 2 
ermittelten Ergebnis bis zu einem Punkt abweichen, 
wenn dadurch die Leistung von Auszubildenden zutref-
fender gekennzeichnet wird. Die Abweichung ist in der 
Prüfungsniederschrift zu begründen.

§ 23 
Feststellung und Bekanntgabe des 

Ausbildungsergebnisses

(1) Der Prüfungsausschuss stellt die Ergebnisse der ein-
zelnen Leistungsnachweise und Prüfungsleistungen 
sowie das nach § 22 ermittelte Gesamtergebnis der Aus-
bildung fest.

(2) Die Ausbildung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn 
das Gesamtergebnis mindestens mit „ausreichend“ be-
wertet worden ist.

(3) Der Prüfungsausschuss teilt dem Prüfl ing am letzten 
Prüfungstag das Ausbildungsergebnis mit.

§ 24 
Ausbildungszeugnis, Befähigungsnachweis

(1) Wer die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, er-
hält von dem Prüfungsausschuss

1.  ein Zeugnis und

2.   einen Nachweis darüber, dass sie oder er die Befähi-
gung zur Erfüllung von Aufgaben in der Veterinärü-
berwachung besitzt und berechtigt ist, die Bezeich-
nung „amtliche Veterinärassistentin“ oder „amtlicher 
Veterinärassistent“ zu führen.

(2) Je eine Ausfertigung des Ausbildungszeugnisses und 
des Befähigungsnachweises ist zu der Prüfungsakte zu 
nehmen sowie der Ausbildungsbehörde zur Aufnahme in 
die Ausbildungsakte zuzuleiten.

§ 25 
Ausbildungs- und Prüfungsakten

(1) Für den Zeitraum der Prüfung werden die Ausbil-
dungs- sowie die Prüfungsakte beim Prüfungsausschuss 
geführt und aufbewahrt. Nach der Prüfung erhält die 
Ausbildungsbehörde die Ausbildungsakte zurück.

(2) Auszubildende können innerhalb eines Jahres nach 
Abschluss der Prüfung bei der Ausbildungsbehörde ihre 
Ausbildungsakte und beim Prüfungsausschuss ihre Prü-
fungsakte einsehen.

Abschnitt 6 
Fortbildung

§ 26
Fortbildung

Amtliche Veterinärassistentinnen und Veterinärassisten-
ten sollen mindestens alle zwei Jahre eine mindestens 
eintägige theoretische und praktische Fortbildungsmaß-
nahme absolvieren. Die Kreisordnungsbehörde hat die 
Teilnahme an den Fortbildungsveranstaltungen sicher-
zustellen. Die Teilnahme an der Fortbildungsveranstal-
tung ist zu belegen.

Abschnitt 7 
Schlussbestimmungen

§ 27
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 2021 außer Kraft.

Düsseldorf, den 28. März 2017

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Johannes  R e m m e l
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